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hier: Bremisches Ausführungsgesetz zu § 21 des ZDF-Staatsvertrags; § 1 (1) 
Entsendung in den Fernsehrat 
 
 
 
 
Vorlage Nr. XXVIII/61 
 
 
 
 
Beschlussantrag: Der Akademische Senat schließt sich dem Vorschlag der Rektor*innen 
der Landesrektorenkonferenz (LRK) an, Herrn Prof. Dr. Andreas Breiter in den Fernsehrat 
des ZDF zu entsenden. 
 
 
 
 
Der Akademische Senat stimmt dem Antrag zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 17 : 0 : 1 
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Akademischer Senat 
Vorlage Nr. XXVIII/61 
Sitzung XXVIII/6 
am 26.02.2020 
 
 
Themenfeld: Universität und Gesellschaft/Hochschulpolitik 
 
Titel: Bremisches Ausführungsgesetz zu § 21 des 
 ZDF-Staatsvertragesm hier: § 1 (1) Entsendung in den 
 Fernsehrat 
 
 
Antragsteller: Der Rektor 
 
Berichterstatter: Der Rektor 
 
 
Beschlussantrag: Der AS schließt sich dem Vorschlag der Rektor*innen der 
 Landesrektorenkonferenz (LRK) an, Herrn Professor Dr. Andreas 
 Breiter in den Fernsehrat des ZDF zu entsenden. 
 
Begründung: Das von der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) am 21.01.2016 
 beschlossene Gesetz sieht unter § 1 (1) vor, dass das 
 Entsendungsrecht eines Mitgliedes in den Fernsehrat des ZDF 
 gemeinschaftlich von den Rektor*innen der im Land Bremen 
 ansässigen öffentlichen Hochschulen ausgeübt wird. Diese 
 bilden die LRK, die durch den Rektor der Universität Bremen 
 vertreten wird. Vor der Bestimmung sind die Akademischen 
 Senate der Hochschulen zu hören. 
 
 Das Mandat von Frau Professor Dr. Heidi Schelhowe in der XV. 
 Amtsperiode des Fersehrates des Zweiten Deutschen 
 Fernsehens endet am 07.07.2020 nach insg. 2 Amtsperioden. 
 Frau Professor Dr. Schelhowe steht für das Amt nicht mehr zur 
 Verfügung. 
 Gemäß ZDF Staatsvertrag § 21 (4) sind bei der Entsendung der 
 Mitglieder Frauen und Männer angemessen zu berücksichtigen. 
 Sofern ein neues Mitglied entsandt wird, muss einem männlichen 
 Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied ein Mann 
 nachfolgen. 
 
 Die Rektor*innen der LRK schlagen vor, Herrn Professor Dr. 
 Andreas Breiter in den Fernsehrat des ZDF zu entsenden. Die 
 Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates beträgt vier Jahre. 


